Vorschläge für Pressemitteilungen der MIT-Kreisverbände Deutschlands 

MIT Musterstadt gegen Antidiskriminierungsgesetz aus rot-grüner Feder
Die Mittelstands- und Wirtschaftsvereinigung Musterstadt wendet sich entschieden gegen das von der rot-grünen Bundesregierung noch in der vergangenen Legislatur auf den Weg gebrachte Antidiskriminierungsgesetz.  Dieses hatte die Fraktion Bündnis90/ Die Grünen erneut in den Bundestag eingebracht und soll am Freitag,  20.1.2006, beraten werden.

„Der vorgelegte Gesetzentwurf wäre ein unakzeptabler Eingriff in die Vertragsfreiheit und die deutsche Rechtstradition“ erklärte Michael Mustermann, MIT-Kreisvorsitzender in Musterstadt.  Es enthalte bürokratische Regelungen,  die weit über die europäischen Vorgaben der EU-Richtlinien zum Verbot von Diskriminierung hinausgingen.  Zudem erinnert Mustermann daran,  dass die deutsche Gesetzgebung bereits heute hinreichenden Schutz vor Diskriminierung bietet. 
„Wir wenden uns mahnend an die Bundestagsagbeordneten der CDU/CSU-Fraktion,  das Versprechen aus dem Wahlkampfprogramm einzuhalten und EU-Recht nur noch 1:1 in nationales Recht umzusetzen“ so Mustermann.  Anderenfalls könne künftig jeder Arbeitsnehmer,  der sich z.B. bei einer Beförderung übergangen fühlt,  behaupten,  er sei aus fachfremden Gründen diskriminiert worden.  „Wenn wir die lange Liste aus dem Gesetzentwurf durchgehen,  findet sich nahezu für jeden eine passende Schublade,  um sich als unterdrückte Minderheit auszugeben“ so Mustermann. 
Der Arbeitgeber müsse dann vor Gericht das Gegenteil beweisen.  Nach dem Gesetzentwurf reicht es nämlich aus,  dass der Arbeitnehmer Tatsachen glaubhaft macht,  die eine Benachteiligung vermuten lassen. Der Arbeitgeber trägt dann die Beweislast dafür, dass die unterschiedliche Behandlung auf sachliche Gründe zurückzuführen ist. Um diese Prozessrisiken zu beherrschen,  müsste der Arbeitgeber jede Entscheidung umfänglich dokumentieren,  was zu zusätzlicher Bürokratie führt.  

„Mit diesem Gesetz werden insbesondere auf kleine und mittlere Betriebe enorme Kosten zukommen,  da sie sich in der Regel keine eigenen Rechtsabteilungen leisten können“ befürchtet Mustermann. Gerade beim Mittelstand stiegen so die ohnehin schon hohen Bürokratiekosten noch weiter an.  „Dieses Gesetz diskriminiert den deutschen Mittelstand und wird dazu führen,  dass weitere deutsche Arbeitsplätze,  vielleicht auch aus Musterstadt, ins Ausland abwandern“ erklärt Mustermann.  Die MIT Musterstadt fordert daher die Bundestagsfraktionen und die Bundesregierung auf,  die entsprechenden EU-Richtlinien wie vorgegeben umzusetzen und die ohnehin schon strengen Antidiskriminierungsregeln der EU nicht noch zu Lasten des deutschen Mittelstandes zu übertreffen. 
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